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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.09.1983

Norm

ABGB §154 Abs3 G

Rechtssatz

Die Veräußerung eines Oldtimers, der nicht im täglichen Fahrschulbetrieb, sondern nur zu Werbezwecken verwendet

wurde, ist nicht ein zum ordentlichen Wirtschaftsbetrieb der Fahrschule gehörendes Geschäft.
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